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– KfW: KWK-Biomasseanlagen ab 
100 kW 

– Bafa: KWK-Anlagen bis 20 kWel 





Kurzübersicht KWK-Förderung_Februar_2017.doc


Gefördert werden die Errichtung oder die Erweiterung von Wärmenetzen und gegebenenfalls 
einschließlich der integrierten Anlagen zur Wärmeerzeugung aus regenerativen Energien, aus 
KWK-Anlagen und industrieller bzw. gewerblicher Abwärme. Der Wärmespeicher wird mitgefördert.  

Die Wärme muss zu mindestens 80 Prozent aus 

 Erneuerbaren Energien 

 Effizienten Wärmepumpen 

 Hocheffizienten KWK-Anlagen  

 Anlagen zur Nutzung industrieller oder gewerblicher Abwärme  

Oder  

 Kombination der genannten Quellen 

 Wärmeverluste der Wärmeverteilung dürfen 20 Prozent der in Wärmenetz eingespeisten Wärme 
nicht überschreiten 

An das Wärmenetz müssen zudem mindestens zehn Gebäude angeschlossen sein 



 Zuschuss bis zu max. 20 Prozent der gesamten Investitionskosten, höchstens jedoch 200.000 
EUR pro Vorhaben 

 Förderfähig sind die Investitionsmehrkosten im Vergleich zu einer konventionellen 
Erzeugungsanlage 

 Bonus für Einsatz von großen Wärmespeichern 

 Förderbeträge unter 10.000 EUR werden nicht ausbezahlt  

Näheres unter Energieeffiziente Wärmenetze (UM) 







 Errichtung und Erweiterung automatisch beschickter Anlagen zur Verfeuerung fester 
Biomasse mit einer installierten Nennwärmeleistung von mehr als 100kW und bei KWK-
Biomasseanlagen bis max. 2MW, sofern die im Antrag auf Tilgungszuschuss genannten 
Emissionswerte eingehalten werden. (nur Anlagen, welche nicht nach EEG- oder KWKG gefördert 
werden können) 

 Wärmenetze für Wärme aus erneuerbaren Energien mit bestimmten Mindestanteilen (keine 
Förderung für Netze, die mit Wärme aus KWK-Anlagen gespeist werden, wenn Zuschlagszahlung 
nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz gewährt wird). 

 Große Wärmespeicher 







 Zinsverbilligtes Darlehen und Tilgungszuschuss 

 Max. 10 Mio. Euro Kreditbetrag  

 Zinsverbilligtes Darlehen bis zu 100% der förderfähigen Nettoinvestitionskosten 

 40 Euro je kW installierter Nennwärmeleistung für förderfähige KWK-Biomasseanlagen 

 Näheres unter: Merkblatt 271-281-272-282 (KfW) 

 Die Kombination mit anderen Förderprogrammen ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich. 

Biomasse_KWK_Anlagen_160508.pdf
Biomasse_KWK_Anlagen_160508.pdf
Biomasse_KWK_Anlagen_160508.pdf


 Neuerrichtung von KWK-Anlagen bis einschließlich 20kWel in Bestandsgebäuden 

 Der Gesamtnutzungsgrad muss mind. 85 % betragen und die Primärenergieeinsparung 
gegenüber der getrennten Erzeugung von Wärme und Strom muss mindestens folgende Werte 
erzielen: 

 Mind. 15 % bei Anlagen bis 10 kWel 

Mind. 20 % bei Anlagen > 10 kWel bis 20 kWel 

 Anlagen dürfen nicht in einem Gebiet mit einem Anschluss- und Benutzungsgebot für Fernwärme 
liegen. 

 Wartungsvertrag zur Betreuung muss vorliegen 

 Wärmespeicher mit einem Volumen von mind. 60 l/inst. kW th 

 Steuerung für wärme- und stromgeführte Betriebsweise inkl. intelligentem 
Wärmespeichermanagement 

 Anlagen ab 10 kWel müssen mit Informations- und Kommunikationstechnik ausgestattet sein, um 
Signale des Strommarktes empfangen zu können. 



Basisförderung 

 Die Basisförderung erfolgt mit Festbeträgen durch nicht rückzahlbare Zuschüsse 
 
>   0 - <=   1 kWel     1.900 € / kWel 

>   1 - <=   4 kWel         300 € / kWel 
>   4 - <= 10 kWel         100 € / kWel 

> 10 - <= 20 kWel            10 € / kWel 

 

die Förderbeträge sind über die Leistungsstufen zu kumulieren, 
die Basisförderung verringert sich um 10 %, wenn der vorhandene Wärmespeicher älter als 10 
Jahre ist 

Bonusförderung 

„Wärmeeffizienz“ 

 25 % der Basisförderung 

 Kann nur zusätzlich zur Basisförderung gewährt werden 

Voraussetzung 

 Serienmäßiger oder nachgerüsteter Abgaswärmetauscher zur Brennwertnutzung vorhanden 

Hydraulischer Abgleich des Heizungssystems wird durchgeführt. Gilt auch, wenn der bestehende 

Kessel verbleibt und die KWK-Anlage zusätzlich installiert wird.  

 



  

„Stromeffizienz“ 

 60 % der Basisförderung 

 Kann nur zusätzlich zur Basisförderung gewährt werden 

Voraussetzung 

>   0 - <=   1 kWel > 31 % 
>   1 - <=   4 kWel > 31 % 
>   4 - <= 10 kWel > 33 % 
> 10 - <= 20 kWel > 35 % 

die Prozentwerte stehen für den elektrischen Wirkungsgrad bei Nennleistung  

 

Allgemein 
Bonusförderung „Wärmeeffizienz“ und „Stromeffizienz“ sind miteinander kombinierbar. 
























































